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TOP 5.2.  Anfragen aus der Selbstverwaltung 
 
 

 

Beratungsverlauf:   
 
Ratsfrau Meyer stellt folgende Fragen:  
-  Zeitraum Stadtradeln, gleicher Zeitraum wie der Kreis?  

Findet im Mai statt, gleicher Zeitraum wie der Kreis Plön, vor und nach dem Zeit-
raum wird auch geradelt im Rahmen des PLÖN.Radelns. 

 
- Monitoring für die Radreparatur-Säulen? Durch den Bauhof? Welcher Abstand? 

Ist der Bgm:in derzeit nicht bekannt und wird nachgereicht. 
 
-  Stand Termin Breitenauschule? 

Bgm:in hat mit Frau Koopmann vom Kreis Plön gesprochen, sie vertritt die glei-
che Haltung wie zuvor. Frau Radünzel hat am 29.01. zu einem Termin eingela-
den; LBV, Kreis, Polizei, bis auf die Elternvertreter haben alle abgesagt. Bgm:in 
schickt die Info zur Absage des Termins an das Ministerium und nachrichtlich an 
alle beteiligten Stellen. 

 
-  Tempo 30 vor der Breitenauschule – Sachstand?  

Laut Bgm:in wurde dem alten Antrag nicht stattgegeben, neuer Antrag wurde for-
muliert und ist rausgegangen, es wurden damals keine Rechtsmittel eingelegt, 
Zeit ist schon lange verstrichen, beim neuen Antrag können dann ggf. Rechtsmit-
tel eingelegt werden. 

 
Auf die dem Protokoll beigefügte Anfrage von Ratsmitglied Rose zur Umsetzung der Er-
richtung einer Fahrradstraße in der Rodomstorstraße wird verwiesen. 
 
Die Verwaltung teilt zu den Fragen folgende Erstinformationen mit:  
 
Die geplante farbige Gestaltung der Querungsfurten über die B76 und die für Radfah-
rende geplanten Aufstellflächen fanden in einem Vorabstimmungsgespräch der Len-
kungsgruppe mit Behördenvertreter:innen keine Zustimmung. Insbesondere die vorge-
sehene Markierung der Aufstellflächen für Radfahrende würden die Gefahr des Links-
abbiegens in die B76 mit sich bringen.  
 
Die Einrichtung einer "Schulstraße" von der Busanlage am Eingangsbereich des Schul-
zentrums Am Schiffsthal bis zum tiefergelegenen Parkplatz an der Aula ist nicht Be-
standteil der geplanten Fahrradstraße Rodomstorstraße, sondern soll nach Abstimmung 
mit der VKP ergänzend im Rahmen eines Verkehrsversuchs durchgeführt werden.  
Die Verwendung beschlussabweichender Unterlagen wurde im FB 4 entschieden, um 
den Ergebnissen des Lenkungsgruppengesprächs entsprechend die Beteiligung von 
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Behörden nicht zu konterkarieren, sondern eine Lösungsmöglichkeit aufzuzeigen, die 
von den Beteiligten mitgetragen wird. Die Stellungnahmen der beteiligten Behörden 
werden aufgelistet, bewertet und mit einem Beschlussvorschlag der Selbstverwaltung 
vorgelegt.  
 
Am 23.05.2023 fand ein Treffen der Lenkungsgruppe mit LBV, Verkehrsaufsicht und 
Polizei statt, bei dem der Entwurf der Fahrradstraße Rodomstorstraße vorgestellt 
wurde. Die Ergebnisse wurden im Rahmen der Unterlagenaktualisierung berücksichtigt.  
 
Die Umsetzung einer „Schulstraße“ wird noch von Herrn Olesch geprüft.  
 
Laut Ausschussmitglied Rose wurde ein Planungsstand an die TÖBs gegeben, der so 
nicht beschlossen wurde. Die Aufstellungsfläche sei wichtig für die Umsetzung einer 
Fahrradstraße, dies hätte ihm auch Herrn Sievers von der Plöner Polizei bestätigt.  
 
Die Verlegung der Bushaltestelle hat eine lange Historie. Wichtig sei die oben gelegen 
Bushaltestellensituation zu entschärfen, da es hier schon häufiger zu Beinaheunfällen 
gekommen sei. 
Stellv. Ausschussmitglied Buth würde es freuen, wenn dies als Ergänzungsmaßnahme 
gemeinsam mit der Errichtung der Fahrradstraße in der Rodomstorstraße realisiert 
würde.  
 
Ausschussmitglied Rose verweist auf den Beschluss vom 16.02.2022 in der dies als er-
gänzende Maßnahme beschlossen wurde. Herr Wegener bittet die Verwaltung den 
Ausschuss bei der weiteren Planung mitzunehmen.  
 
 
Ausschussmitglied Gampert bittet die ehemalige Controllingliste wieder aufzunehmen. 
 
Bgm:in Radünzel erläutert, dass die Beschlussverfolgung künftig über das Programm 
Allris realisiert werden soll.  
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Anfrage von Manfred Rose , Mitglied der SPD-Ratsfraktion, 

an die Verwaltung im STeP vom 17.01.24

-c2.

Meine Anfrage bezieht sich auf die Umsetzung der Errichtung einer Fahrradstraße in der 
Rodomstorstraße.
Kurz zu den Hintergründen:

Am 8.2.22 wurden die Planungsunterlagen zu der Fahrradstraße in der Rodomstorstraße beschlossen. 

Mir liegen seit Ende des letzten Jahres die Unterlagen für die TÖB-Beteiligung vor.

Diese Unterlagen unterscheiden sich in zwei wesentlichen Punkten in den beschlossenen Planungen.

1. Im Kreuzungsbereich der Rodomstorstraße mit der B76/430 sind im Wesentlichen zwei 
Maßnahmen vorgesehen: Es sollten Fahrradfurten auf der Bundesstraße markiert werden und 
es sollten auf beiden Seiten in der Rodomstorstraße Bereitstellungsräume für Fahrräder mit 
einem Schutzstreifen als Zuführung eingerichtet werden.

2. Nördlich der Bushaltestelle am Schiffsthal sollte der weitere Verlauf der Straße beruhigt 
werden/bleiben. Es wurde angeregt, einen Verkehrsversuch als Schulstraße durchzuführen. 
Dann hätten während der Schulzeit nur Anwohner, Anlieferer und Lehrkräfte der Schulen dort 
fahren dürfen. In dem Zusammenhang sollte die Bushaltestelle wie bereits bei dem großen 
Umbau des Parkplatzes vorgesehen nach unten parallel zu dem Schulhof verlegt werden und 
auf dem Platz der jetzigen Bushaltestellen Kurzzeitparkplätze für Besucher und Elterntaxen 
geschaffen werden.

Auf Rückfrage erklärte mir die Verwaltung, es habe bereits am 23.05.23 - also über ein Jahr nach dem 
Beschluss - eine Planungsbesprechung der sogenannten Lenkungsgruppe gegeben in der festgestellt 
worden sei, dass die für den Knotenpunkt Rodomstorstraße / B76 vorgesehene Gestaltung keine 
Aussicht auf Genehmigung habe.

Jetzt meine Fragen:

1. Welche Teile der geplanten Gestaltung des Kreuzungsbereiches haben keine Aussicht auf 
Genehmigung? Welche Rechtsgrundlage verbietet insbesondere die Aufstellungsbereiche für 
Fahrradfahrer?

2. Was ist mit dem Verkehrsversuch „Schulstraße“ oder einer vergleichbaren Maßnahme?
3. Wieso wird die TÖB-Befragung mit von dem Beschluss abweichenden Unterlagen 

durchgeführt? Wieso wird das Entscheidungsgremium SteP nicht vor der TÖB-Befragung 
informiert damit wir vielleicht die Möglichkeit nutzen können, die Ankündigung der 
Lenkungsgruppe zu hinterfragen oderauch ggf. rechtlich prüfen zu lassen?
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